
Stadt Lauf fg. 

Stadtverwaltung Lauf a.d. Pegnitz - 91205 Laut a.d. Pegnitz 

Piratenpaitei Bayern 
Herrn Reinhold Deuter 
Bauernstraße 53  
86561 Areslng 

Sondemutzungseilaubnis Nr. 174/ 2019 

SondemutzungsgebührC gebührenfrei 

Fachbereich 

Zimmer 

Ausi(unft erteilt 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

Ihr Schreiben 

Unsere Zeichen 

Datum 

örtl. Straßenverkehrsbehördd 

214 

Herr Brübacri 

09123/ 184-158 ' 

09123 / 184 -183 

w.bruebach@stadt.lauf.de 

1 4 0 BA/ Brü 

2 7 . März 2019 

Oben genannter Firma oder Person wird aufgrund der Satzung über die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

und der Satzung zur Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen vom 2 1 . Dezember 

2015 eine Sondernutzungseriaubnis unter nachstehenden Festsetzungen und Bedingungen erteiK: 

Ort: 

Zweck: 

Höchstzahl der Plakate: 

Zeitraum: 

Lauf a.d.Pegnitz, Stadtgebiet 

Aufetellung von Plakattafeln für die Europawahl 2019 

XX Stück, davon höchstens 1  am Marktplatz, Größe max. DIN A1 ,6 0 x 85 cm 

14. April bis 2 6 . Mai 2019 

Bedingungen und Auflagen: 

Die Jflfoim ationsträger dürfen nicht an Verkebiszeicben und Verketirseiniichtungen für den fließenden Verkehr angebracht werden. 

Die Infoim ationsträger dürfen nicht an der Friedhofsmauer bzw. dem Fiiedhotoun angebracht werden. 

Das Anschlagen oder Anbringen von Plakaten an Bäum en einschl. der zum Stützen der Bäum e angebrachten Vorrichtungen und in 

Grünanlagen ist nicht gestattet (§  3  Abs. 4  Nr. 4  der Satzung über die Benutzung von öffentlichen Grünanlagen der Stadt Lauf 

a.d.Pegnitz) 

Weder der Fußgä nger- noch der Fä hrverkehr darf durch die Inform a t ionst rä ger behindert oder ge fä hrde t werden. Sicht­

dreiecke an Einm ündungen und Kreuzungen m üssen frei gehalten werden. 

Auf der W a sse rbrück e dürfen ebenfalls keine Plakate angebracht werden. 

Die Werbeplakate dürfen nicht reflektieren; es dürfen als Grundfarbe keine Neonfaiben verwendet werden. 

Das Anbringen von Plakaten in Verftehrsinseln und Fahrbahnteilem ist nicht gestattet 

Bei Zuwiderhandlung werden die Informationsträger unverzüglich vom Bauhof entfernt Die Kosten hierfür wer­

den dem Erlaubnisnehmer in Rechnung gestellt 
Die Infom iationsträger sind regelm äßig auf ihre Standfestigkeit und auf Beschädigungen zu untersuchen. Beschädigte Infomiations-

trägersind sofort zu entfernen. 

Auf den Werbeplakaten m üssen Name, Anschrift und Rufnummer des für die Aufstellung und die Übenwachung zuständigen Unter­

nehmens oder einer verantwortlichen Person vennerkt sein. 
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zu unserem Scitreiben 

vom27 . IVIärz2 0 1 9 

Die Infom iationsträger m üssen hinsichtlich ihrer StandfestigkeH: und Konstruktion den statischen Beanspruchungen nach den ein­

schlägigen Vorschriften, insbesondere der Windlast, genügen. 

Der Boden darf durch das Aufstellen der Infom iationsträger nicht beschädigt werden. Es dürfen keine Löcher gegraben werden. 

Von der Sondernutzungseriaubnis kann erst Gebrauch gemacht werden, wenn sie in allen Teilen unanfechtbar geworden ist 

Die Eriaubnis gilt nur für den Eriaubnisnehmer und seine Rechtsnachfolger. Die Ausübung der Sondemutzung durch Dritte bedarf der . 

Zustimmung der Stadt Lauf a.d.Pegnitz. 

Kommt der Eriaubnisnehmer einer Verpflichtung, die sich aus dieser Eriaubnis ergibt, trotz vorheriger Aufforderung innerhalb einer 

gesetzten FristzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nicM. nach, so ist die Stadt Lauf berechtigt, die nach ihrem Ennessen notwendigen M aßnahm en auf Kosten des Er-

laubnisnehmers zu veranlassen, oder die Eriaubnis - auch bei befristeter Sondernutzung - zu widerrufen. Wird die Sichertieit des 

Verkehrs gefährdet, kann die Aufforderung und Fristsetzung unterbleiben. 

Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der Ausübung der Sondernutzung sich ergebenden Mehraufwendungen und Schäden 

sind der Stadt Lauf zu ersetzen. Von Haftungsansprüchen Dritter ist die Stadt Lauf freizustellen. Im Falle des Widerrufs besteht kein 

Ersatzanspruch gegen die Stadt Lauf. Ist für die Ausführung der Anlage eine behördliche Genehmigung, Eriaubnis oder dgl. nach 

anderen Vorschriften eine privatrechtiiche Zustimmung erforderiich, so hat sie der Eriaubnisnehmer einzuholen. . 

Vor einer Änderung der Anlage ist die Zustimmung der Stadt Lauf einzuholen. 

Eriischt die Eriaubnis durch Widerruf oder aus einem sonstigen Grunde, so ist die Anlage zu beseitigen und die Straße wieder ord­

nungsgem äß herzustellen. Den Weisungen der Stadt Lauf ist hierbei Folge zu leisten. 

Veränderungen an der Straßenoberfläche sowie der Einbau von festen Einrichtungen ist ohne gesonderte Eriaubnis der Stadt Lauf 

nicht gestattet 

Die Plakattafeln m üssen bis spätestens 2 . Juni 2019 abgebaut sein! 

Stadt Lauf a.d.Pegnitz 

örU. Straßenverkehrsbehöj 

i A / X 


